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Strafverfahren; Verlängerung Untersuchungshaft | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid betreffend Entlassung aus der
Untersuchungshaft. Dagegen steht grundsätzlich die Beschwerde in Strafsachen an das
Bundesgericht gemäss Art. 78 ff. BGG offen. Die Beschwerdeführerin hat am
vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und befindet sich in Haft. Sie hat folglich ein
aktuelles, rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entscheids
und ist somit gemäss Art. 81 Abs. 1 lit. a und b Ziff. 1 BGG zur Beschwerde berechtigt. Da
auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde
grundsätzlich einzutreten.

E. 2.1
Untersuchungshaft ist gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO zulässig, wenn die beschuldigte Person
eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist (allgemeiner Haftgrund) und
ernsthaft zu befürchten ist, dass sie Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um
so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen (Verdunkelungs- oder Kollusionsgefahr; lit. b).
Überdies muss die Haft verhältnismässig sein (vgl. Art. 5 Abs. 2 und Art. 36 Abs. 3 BV ,
Art. 197 Abs. 1 lit. c und d sowie Art. 212 Abs. 2 lit. c StPO ). Das zuständige Gericht
ordnet anstelle der Untersuchungshaft eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie
den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen ( Art. 237 Abs. 1 StPO ). Die Vorinstanz
erachtete sowohl den dringenden Tatverdacht als auch den Haftgrund der
Verdunkelungsgefahr sowie die Verhältnismässigkeit der Haftanordnung als gegeben. Die
Beschwerdeführerin bestreitet den dringenden Tatverdacht sowie das Vorliegen von
Kollusionsgefahr. Weiter wendet sie sich gegen die sechsmonatige Verlängerung der
Untersuchungshaft. Zudem beantragt die Beschwerdeführerin eventualiter die Anordnung
von Ersatzmassnahmen anstelle von Untersuchungshaft.

E. 2.2
Der von der Staatsanwaltschaft eingereichte "Bericht Forensik" datiert vom 27. August
2022. Er stellt somit ein Novum dar und hat unbeachtlich zu bleiben ( Art. 99 BGG ).

E. 3.1
Bei der Überprüfung des dringenden Tatverdachts im Sinne von Art. 221 Abs. 1 StPO ist
keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweise
vorzunehmen. Zu prüfen ist vielmehr, ob aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse
genügend konkrete Anhaltspunkte für ein Verbrechen oder Vergehen und eine Beteiligung



der beschuldigten Person an dieser Tat vorliegen, die Strafbehörden somit das Bestehen
eines dringenden Tatverdachts mit vertretbaren Gründen bejahen durften. Im
Haftprüfungsverfahren genügt dabei der Nachweis von konkreten Verdachtsmomenten,
wonach das untersuchte Verhalten mit erheblicher Wahrscheinlichkeit die fraglichen
Tatbestandsmerkmale erfüllen könnte. Zur Frage des dringenden Tatverdachts bzw. zur
Schuldfrage hat das Bundesgericht weder ein eigentliches Beweisverfahren durchzuführen
noch dem erkennenden Strafgericht vorzugreifen. Zu Beginn der Strafuntersuchung sind die
Anforderungen an den dringenden Tatverdacht geringer als in späteren Stadien. Im Laufe
des Strafverfahrens ist ein immer strengerer Massstab an die Erheblichkeit und Konkretheit
des Tatverdachts zu stellen. Nach Durchführung der in Betracht kommenden
Untersuchungshandlungen muss eine Verurteilung als wahrscheinlich erscheinen (vgl. BGE
143 IV 330 E. 2.1; 316 E. 3.1 f.; Urteil 1B_278/2022 vom 20. Juni 2022 E. 3.1; je mit
Hinweisen).

E. 3.2
Aus den Vorakten ergibt sich zusammengefasst folgender Sachverhalt: Nach der
Beschwerdeführerin habe C.A.________ ihren Wohnort am 1. Februar 2022 um etwa 16.30
Uhr verlassen, um eine Kameradin zu besuchen. Die Beschwerdeführerin selbst habe
während dieser Zeit zu Hause Musik gehört. Sie habe die Mutter der Kameradin, bei der sie
ihre Tochter vermutet habe, um 18.28 Uhr angerufen und erfahren, dass C.A.________ dort
nie angekommen sei. Sie habe C.A.________ daraufhin zusammen mit ihrer eigenen
Mutter D.A.________ gesucht und schliesslich den leblosen Körper ihrer Tochter im nahe
gelegenen Wald im "Versteckli" gefunden. Die Beschwerdeführerin sagte aus, beim
"Versteckli" handle es sich um einen Unterschlupf aus Ästen und Zweigen abseits des
Weges, den sie gemeinsam mit ihrer Tochter am 24. Januar 2022 angelegt habe. Auf
C.A.________s Wunsch hin habe sie am 24. Januar 2022 einen schweren Stein, der den
Tieren im Wald als "Napf" habe dienen sollen, ins "Versteckli" getragen. Gemäss dem
Berichtsrapport der Kantonspolizei vom 24. März 2022 sei etwa sechs Meter vom
Leichenfundort entfernt ein Stein gefunden worden. An diesem seien Blutanhaftungen
sowie drei Haare von C.A.________ sowie eine DNA-Kontaktspur der Beschwerdeführerin
gefunden worden. Es seien dagegen keine Spuren von anderen Personen an diesem Stein
gefunden worden. Nach den Aussagen des zwölfjährigen E.________ habe dieser am 1.
Februar 2022 zwischen etwa 16.40 und 17.00 Uhr seinen Hund spazieren geführt und dabei
C.A.________ und die Beschwerdeführerin angetroffen. Er habe gesehen, wie diese
gemeinsam in den Wald gegangen seien.

E. 3.3.1
Die Beschwerdeführerin macht zunächst geltend, der Tatverdacht werde im Wesentlichen
mit den Aussagen eines zwölfjährigen Jungen, der von seiner Lehrerin als schwierig
beschrieben und dem ein ausgeprägter Geltungsdrang attestiert worden sei, begründet. Er
habe angegeben, dass er sich bloss "recht sicher" sei, die Beschwerdeführerin und deren
Tochter am 1. Februar 2022 in den Wald gehen gesehen zu haben. Er habe jedoch bei seiner
ersten Befragung das grüne Haar der Beschwerdeführerin und damit ihr auffälligstes
Merkmal nicht erwähnt. Die Beschwerdeführerin macht damit sinngemäss geltend, die
Aussagen von E.________ seien nicht glaubwürdig.

E. 3.3.2



Nach der Vorinstanz bestätigt die Auswertung des Mobiltelefons des zwölfjährigen
E.________ dessen Aussagen in zeitlicher und örtlicher Hinsicht. Die Auswertung könne
zwar nicht belegen, dass E.________ die Beschwerdeführerin tatsächlich gesehen habe,
erhöhe aber die Glaubhaftigkeit seiner ohnehin bereits glaubhaft erscheinenden Aussagen
noch weiter. Auch sein angeblicher Geltungsdrang, welcher von seiner Lehrerin bestätigt
werde, vermöge jedenfalls vordergründig nicht derartig an der Glaubhaftigkeit seiner
Aussagen zu rütteln, dass sich dies auf den dringenden Tatverdacht auszuwirken vermöchte.
Die Vorinstanz verwies zur Begründung des dringenden Tatverdachts auch auf die
Verfügungen des Zwangsmassnahmengerichts vom 6. Februar und 4. April 2022 sowie auf
den eigenen Beschluss der Vorinstanz vom 5. Mai 2022. In Letzterem wurde festgehalten,
es sei durchaus nachvollziehbar, dass E.________ bei der Identifizierung der
Beschwerdeführerin auf deren auffällige Piercings und nicht auf ihr grünes Haar verwiesen
habe, welches im Halbdunkeln nicht weiter aufgefallen sein dürfte. Im Übrigen kenne er
seinen Aussagen zufolge die Beschwerdeführerin aus dem Quartier als Mutter von
C.A.________ und habe sie auch deshalb erkannt.

E. 3.3.3
Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin bestätigte E.________ gemäss dem
Rapport Videoeinvernahme vom 17. Februar 2022, dass er ganz sicher sei, C.A.________
und die Beschwerdeführerin am 1. Februar 2022 gesehen zu haben. Als ihm eine
Fotovorweisung vorgelegt worden sei, habe er zudem ohne zu zögern auf die
Beschwerdeführerin gezeigt. Auf Frage, ob er die Mutter von C.A.________ beschreiben
könne, hat er geantwortet, sie habe schwärzliches Haar und auf Höhe der Schläfen "ein
wenig eine Mischung drin". Auf Nachfrage erklärte er, er glaube "die Mischung" sei so
grünlich, also hellgrün oder blau, aber er wisse es nicht mehr genau. Aufgrund dieser
Aussagen sowie der Auswertung der Mobiltelefondaten ist nicht zu beanstanden, dass die
Vorinstanz die Aussagen von E.________ - trotz dessen angeblichen Geltungsdrangs - als
glaubwürdig eingeschätzt hat.

E. 3.4.1
Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, die technischen Auswertungsergebnisse
ihrer Gerätschaften hätten nichts ergeben, was den Tatverdacht begründen oder erhärten
würde. Es sei nicht verdächtig, dass sie ihr Mobiltelefon am fraglichen Tag zunächst mehr
und dann weniger aktiv benutzt habe.

E. 3.4.2
Nach der Vorinstanz widersprechen die Auswertung der Daten des Mobiltelefons den
Schilderungen der Beschwerdeführerin. So habe die Standortauswertung des Mobiltelefons
ergeben, dass sich dieses und damit auch die Beschwerdeführerin in der Zeit vom 24.
Januar bis 1. Februar 2022 nicht mehrmals, sondern nur jeweils am 24. Januar sowie am 1.
Februar 2022 beim "Versteckli" befunden habe. Weiter sei auffällig, dass die
Beschwerdeführerin ihr Mobiltelefon am 1. Februar 2022 zwischen 15.59 und 16.43 Uhr
zehn Mal bedient habe, dieses in der Zeit zwischen 16.43 und 17.40 Uhr aber unbenutzt
geblieben sei. Genau in dieser Zeit habe E.________ nach seinen Aussagen die
Beschwerdeführerin mit C.A.________ in den Wald gehen sehen.

E. 3.4.3
Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass die Auswertung der Mobiltelefondaten den Aussagen
der Beschwerdeführerin teilweise widersprechen. Entgegen der Auffassung der



Beschwerdeführerin durfte die Vorinstanz auch die Tatsache, dass sie ihr Mobiltelefon
gerade während der vermuteten Tatzeit während knapp einer Stunde gar nicht bediente, als
tatverdachtsbegründend berücksichtigen.

E. 3.5.1
Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, die Verwendung eines ungefähr acht Kilogramm
schweren, unförmigen Steins als Tatwaffe würde zwangsläufig eindeutige Spuren
hinterlassen. An ihren Händen seien jedoch weder spezifische noch besondere
Hautabtragungen und Hautverfärbungen festgestellt worden. Es sei ausserdem nicht
verdächtig, dass sie den als "Napf" verwendeten Stein von sich aus "ausserprotokollarisch"
erwähnt habe, da sie von den Strafbehörden gebeten wurde, "alle Details zum Fundort der
Tochter zu nennen" und ihr sinngemäss nicht vorgeworfen werden könne, dieser
Aufforderung nachgekommen zu sein.

E. 3.5.2
Im Beschluss vom 5. Mai 2022 hatte die Vorinstanz festgehalten, sie gehe insbesondere
gestützt auf den Bericht des IRM zur Legalinspektion der Leiche von C.A.________ vom
22. Februar 2022 davon aus, C.A.________ sei infolge massiver stumpfer Gewalt gegen die
rechte Kopfseite verstorben und Opfer eines Verbrechens geworden. Aufgrund der am Stein
gefundenen Blutspuren und Haare von C.A.________ und deren Verletzungen erachtete die
Vorinstanz den Stein als mutmassliches Tatwerkzeug. Die Aussagen der
Beschwerdeführerin zum Stein erschienen taktisch motiviert und sollen möglicherweise
proaktiv erklären, wie der Stein an seinen Fundort gekommen sei, wie die DNA der
Beschwerdeführerin an den Stein gelangt sei und warum diese im Zeitpunkt der
Sicherstellung des Steins noch an diesem haftete. Nachdem die Beschwerdeführerin
zunächst ausgesagt habe, sie habe den Stein nach dem 24. Januar 2022 nicht mehr berührt,
habe sie später erklärt, sie habe den Stein bei ihren Besuchen im Versteck jeweils beiseite
geschoben und letztmals am Tag vor der Tat verrückt. Die Vorinstanz hielt im Beschluss
vom 5. Mai 2022 weiter fest, der Verdacht würde dadurch, dass keine spezifischen
Verletzungen, Abrieb vom Stein oder Erde an den Händen der Beschwerdeführerin
festgestellt worden seien, nicht geschmälert.

E. 3.5.3
Die Beschwerdeführerin begründet nicht und es ist auch sonst nicht ersichtlich, weshalb die
Verwendung eines schweren Steins als Tatwerkzeug zwingend Spuren an der Täterschaft
hinterlassen soll. Dass nebst der Hautabtragung an der linken Hand der Beschwerdeführerin
keine weiteren Verletzungen oder Spuren an ihren Händen gefunden wurden, vermag daher
den dringenden Tatverdacht nicht zu entkräften. Die Vorinstanz durfte auch die
widersprüchlichen Aussagen der Beschwerdeführerin zum Stein als tatverdachtsbegründend
berücksichtigen. Darüber hinaus ist jedoch bei der Würdigung der Aussagen der
Beschwerdeführerin dem Sachgericht nicht vorzugreifen.

E. 3.6.1
Nach der Beschwerdeführerin sei ihr angebliches Motiv - die Überforderung und
Unvereinbarkeit von Privatleben und Rolle als Mutter - wenig nachvollziehbar.
C.A.________ sei für die Beschwerdeführerin ihr "Ein und Alles" gewesen. Dass
C.A.________ ein Trennungsgrund für ihren vormaligen Partner gewesen sei, habe sie auch
nach dessen eigenen Aussagen erst nach dem Tod von C.A.________ anlässlich seiner
Einvernahme erfahren. Dieser habe zudem bei seiner Einvernahme verneint, dass



C.A.________ der Beschwerdeführerin "zu viel" gewesen sei. Auch F.________ habe als
Freundin der Beschwerdeführerin deren Verhältnis zu ihrer Tochter durchwegs als
harmonisch und liebevoll bezeichnet. Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, ihre
Telefonnotiz vom 27. Januar 2022 belege, dass sie nie vorhatte, die Beziehung zu ihrem
vormaligen Partner ohne ihre Tochter wiederaufzunehmen. Die Beschwerdeführerin scheint
sich dabei sinngemäss auf die Aussage einer Bekannten zu beziehen, welche der Polizei
nach Bekanntwerden der Tat mitteilte, die Beschwerdeführerin habe ihr anvertraut, sie
wolle die Beziehung mit ihrem vormaligen Partner wiederaufnehmen, "zuerst" aber ohne
C.A.________.

E. 3.6.2
Nach der Vorinstanz erscheine es aufgrund der im Umfeld der Beschwerdeführerin
durchgeführten Einvernahmen zumindest plausibel, dass diese C.A.________ aus
Überforderung und Unvereinbarkeit des Mutterseins mit dem gewünschten Privatleben
getötet haben könnte. Sie sei vehement auf der Suche nach einem Partner gewesen. Dabei
scheine ihre Tochter immer wieder ein Problem gewesen zu sein. Sie müsse daher vermutet
haben, C.A.________ sei zumindest einer der Gründe, weshalb ihr vormaliger Partner die
Beziehung mit ihr beendet habe. Durch die Trennung habe die Beschwerdeführerin auch
ihren Zugang zu der Wohngemeinschaft ihres vormaligen Partners verloren, welche sie
zuvor praktisch jedes Wochenende besucht habe um Partys zu feiern und welche sie als ihr
zweites Zuhause bezeichnet habe. Die Tat sei zudem nur kurze Zeit nach der Trennung von
ihrem vormaligen Partner verübt worden.

E. 3.6.3
Die Vorinstanz hat das mutmassliche Tatmotiv nachvollziehbar dargelegt. Es erscheint
durchaus möglich, dass die Beschwerdeführerin vermutet bzw. befürchtet haben könnte,
G.________ habe sich wegen C.A.________ von ihr getrennt. Wann die
Beschwerdeführerin erfahren hat, dass diese Vermutung zutraf, ist dabei unerheblich. Auch
die Telefonnotiz vom 27. Januar 2022, in welcher die Beschwerdeführerin ihrem
vormaligen Partner vorschlägt, die Beziehung wiederaufzunehmen und C.A.________ erst
nachträglich zu "integrieren", lässt das mutmassliche Tatmotiv nicht abwegig erscheinen,
da daraus hervorgeht, dass die Beschwerdeführerin C.A.________ als Problem hinsichtlich
ihrer Beziehung zu G.________ wahrgenommen hat. Für die von der Vorinstanz vermutete
Überforderung der Beschwerdeführerin bestehen sodann mehrere Indizien in den Vorakten,
welche durch die von der Beschwerdeführerin zitierten Aussagen von G.________ und
F.________ jedenfalls nicht entscheidend entkräftet werden.

E. 3.7.1
Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, selbst die Vorinstanz habe eine
Dritttäterschaft für denkbar gehalten, bzw. eine solche nicht absolut ausgeschlossen.

E. 3.7.2
Nach der Vorinstanz sei eine Dritttäterschaft zumindest theoretisch denkbar. Trotz
umfangreicher Ermittlungen hätten sich aber keine weiteren Hinweise darauf ergeben,
während sich der dringende Tatverdacht gegen die Beschwerdeführerin durch die getätigten
Ermittlungen weiter erhärtet habe.

E. 3.7.3



Die alleinige Tatsache, dass eine Dritttäterschaft noch nicht vollkommen ausgeschlossen
werden kann, ist hinsichtlich der Beurteilung des Tatverdachts gegen die
Beschwerdeführerin irrelevant. Das Argument der Beschwerdeführerin verfängt somit
nicht.

E. 4.1
Der Haftgrund der Kollusionsgefahr liegt vor, wenn ernsthaft zu befürchten ist, dass der
oder die Beschuldigte Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die
Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen ( Art. 221 Abs. 1 lit. b StPO ). Verdunkelung kann
nach der bundesgerichtlichen Praxis insbesondere in der Weise erfolgen, dass sich die
beschuldigte Person mit Zeugen, Auskunftspersonen, Sachverständigen oder
Mitbeschuldigten ins Einvernehmen setzt oder sie zu wahrheitswidrigen Aussagen
veranlasst, oder dass sie Spuren und Beweismittel beseitigt. Strafprozessuale Haft wegen
Kollusionsgefahr soll verhindern, dass die beschuldigte Person die wahrheitsgetreue
Abklärung des Sachverhaltes vereitelt oder gefährdet. Die theoretische Möglichkeit, dass
sie kolludieren könnte, genügt indessen nicht, um Haft unter diesem Titel zu rechtfertigen.
Es müssen vielmehr konkrete Indizien für die Annahme von Verdunkelungsgefahr
sprechen. Das Vorliegen des Haftgrundes ist nach Massgabe der Umstände des jeweiligen
Einzelfalles zu prüfen ( BGE 137 IV 122 E. 4.2 ; 132 I 21 E. 3.2 mit Hinweisen). Konkrete
Anhaltspunkte für Kollusionsgefahr können sich nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes namentlich ergeben aus dem bisherigen Verhalten der beschuldigten
Person im Strafprozess, aus ihren persönlichen Merkmalen, aus ihrer Stellung und ihren
Tatbeiträgen im Rahmen des untersuchten Sachverhaltes sowie aus den persönlichen
Beziehungen zwischen ihr und den sie belastenden Personen. Bei der Frage, ob im
konkreten Fall eine massgebliche Beeinträchtigung des Strafverfahrens wegen
Verdunkelung droht, ist auch der Art und Bedeutung der von Beeinflussung bedrohten
Aussagen bzw. Beweismittel, der Schwere der untersuchten Straftaten sowie dem Stand des
Verfahrens Rechnung zu tragen ( BGE 132 I 21 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Besondere
Berücksichtigung verdienen die persönliche Situation und eine allfällige besondere
Schutzbedürftigkeit des mutmasslichen Opfers bzw. wichtiger Gewährspersonen ( BGE 132
I 21 E. 3.4; Urteile 1B_371/2022 vom 9. August 2022 E. 3.2; 1B_353/2022 vom 25. Juli
2022 E. 3.1; je mit Hinweisen). Je weiter das Strafverfahren vorangeschritten ist und je
präziser der Sachverhalt bereits abgeklärt werden konnte, desto höhere Anforderungen sind
an den Nachweis von Verdunkelungsgefahr zu stellen ( BGE 137 IV 122 E. 4.2 ; 132 I 21
E. 3.2.2 mit Hinweisen).

E. 4.2
Nach der Vorinstanz habe die Beschwerdeführerin soweit ersichtlich noch keine
Kollusionsneigung gezeigt. Da sie sich seit dem "Tatabend" in Haft befinde, sei es ihr auch
nicht möglich gewesen, auf das Verfahren Einfluss zu nehmen oder dies zu versuchen. Die
Vorinstanz geht jedoch davon aus, es sähe anders aus, wenn die Beschwerdeführerin sich in
Freiheit befände. Angesichts des schweren Tatvorwurfes stehe für sie viel auf dem Spiel.
Zudem könnten sich aufgrund der engen Verflechtungen der Geschehnisse und Personen im
konkreten Fall scheinbar unbedeutende Details wie Uhrzeiten oder Treffpunkte letztendlich
als wichtig erweisen. Unter diesen Umständen könnte die Beschwerdeführerin durch ihren
mutmasslichen Informationsvorsprung gewichtigen Einfluss auf das Strafverfahren
nehmen. Dass sie dazu in der Lage sei, eine Sache taktisch und zielstrebig anzugehen,
werde durch ihre Bestrebungen, die Beziehung zu ihrem vormaligen Partner wieder



aufzunehmen, belegt. Weiter bestehe trotz des Fortschritts der Ermittlungen weiterhin
Kollusionsgefahr, insbesondere in Bezug auf E.________ und die Eltern der
Beschwerdeführerin. Den Aussagen von E.________ käme wesentliche Bedeutung zu. Die
Beschwerdeführerin lege jedoch nahe, er habe sich die Begegnung am 1. Februar 2022 nur
ausgedacht. Der Zwölfjährige werde durch das laufende Strafverfahren sehr belastet und er
stehe unter grossem psychischen Druck. Würde die Beschwerdeführerin aus der Haft
entlassen und mit ihm oder seinem Umfeld Kontakt aufnehmen oder versuchen, ihn
öffentlich zu diskreditieren, bestehe unter diesen Umständen die Gefahr, dass E.________
seine Aussagen aus Selbstschutz, Angst, Schuld- oder Mitgefühl relativiere, abschwäche
oder widerrufe. Haft sei auch wegen Kollusionsgefahr auch gegenüber entlastenden
Personen, vorliegend den Eltern der Beschwerdeführerin, nicht ausgeschlossen. D ie
Beschwerdeführerin könnte auf ihre Eltern Einfluss nehmen, um sie davon abzuhalten, doch
noch zu ihrem Nachteil auszusagen.

E. 4.3
Die Beschwerdeführerin macht dagegen geltend, es beständen keinerlei konkrete Anzeichen
für Kollusionsgefahr. Sie habe sich im Strafverfahren stets freundlich und kooperativ
verhalten. Auch ihr Umfeld habe sie als höflich, umgänglich und friedfertig beschrieben.
Die Feststellung der Vorinstanz, die Beschwerdeführerin sei seit dem "Tatabend", also dem
1. Februar 2022 in Haft, sei aktenwidrig und willkürlich, da die Beschwerdeführerin erst am
2. Februar 2022 verhaftet worden sei. Sie habe mehr als 24 Stunden in Freiheit und bei ihrer
Familie verbracht, ohne Kollusionshandlungen vorzunehmen. In den Akten fänden sich
keine Aussagen, die den Schluss zulassen würden, die Beschwerdeführerin könnte Zeugen
oder Auskunftspersonen beeinflussen oder unter Druck setzen. Auch sei nicht ersichtlich,
inwiefern der Versuch, ihre Beziehung zum vormaligen Partner wieder aufzunehmen, auf
Kollusionsgefahr hinweise. Schliesslich dürfe in Bezug auf die Schwere des Vorwurfes
nicht ausgeblendet werden, dass die Beschwerdeführerin als Mutter einen extrem schweren
Verlust erlitten habe und damit selbst ein Interesse an der Aufklärung der Tat habe. Die
polizeilichen Ermittlungen seien grösstenteils abgeschlossen. Damit seien die
Voraussetzungen für die Annahme von Kollusionsgefahr entsprechend strenger als noch zu
Beginn der Strafuntersuchung. Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, sie habe
keinerlei Beziehung zu E.________, den sie nicht kennen würde. Dessen Aussagen seien
zudem auch aufgezeichnet worden, sodass es möglich sei, sich auch nachträglich noch
einen persönlichen Eindruck darüber zu machen. Ohnehin habe die Vorinstanz selbst
eingeräumt, dass es sich bei den Aussagen von E.________ nur um ein Indiz handle. Es
gehe somit nicht um die Vermeidung der Verfälschung eines Beweises. Auch bezüglich der
Eltern bestehe keine Kollusionsgefahr. Diese verfügten über volle Akteneinsicht und seien
bereits mehrfach befragt worden.

E. 4.4
Bei Beschwerden, die gestützt auf das Recht der persönlichen Freiheit ( Art. 10 Abs. 2, Art.
31 BV ) wegen strafprozessualer Haft erhoben werden, prüft das Bundesgericht im Hinblick
auf die Schwere des Eingriffes die Auslegung und Anwendung der StPO frei. Art. 98 BGG
gelangt bei strafprozessualen Zwangsmassnahmen nicht zur Anwendung ( BGE 143 IV 330
E. 2.1 mit Hinweisen). Soweit jedoch reine Sachverhaltsfragen und damit Fragen der
Beweiswürdigung zu beurteilen sind, greift das Bundesgericht nur ein, wenn die
tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz offensichtlich unrichtig sind oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruhen (Art. 97 Abs. 1 i.V.m. Art. 105 Abs. 2



BGG ; BGE 143 IV 330 E. 2.1 mit Hinweis).

E. 4.5
Nach den Vorakten wurde die Beschwerdeführerin erst am 2. Februar 2022 festgenommen.
Die Feststellung der Vorinstanz, wonach die Beschwerdeführerin sich seit dem "Tatabend"
in Haft befinde, ist somit aktenwidrig. Im Ergebnis bleibt der angefochtene Beschluss
hiervon allerdings unberührt. Dass die Beschwerdeführerin jedenfalls seit ihrer Festnahme
keine Kollusionsneigung gezeigt hat, schliesst die Kollusionsgefahr nämlich nicht aus.
Aufgrund der besonderen Schwere der vorgeworfenen Tat, der Schutzbedürftigkeit des
zwölfjährigen E.________, sowie der engen persönlichen Beziehung zu ihren Eltern ist
nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Kollusionsgefahr trotz der beinahe
abgeschlossenen Ermittlungen weiterhin bejaht hat. Hierbei ist auch zu berücksichtigen,
dass die Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben im Falle einer Entlassung
grundsätzlich zunächst zu ihren Eltern ziehen würde. Demnach befände sie sich nicht nur in
unmittelbarer Nähe ihrer Eltern, sondern auch zu E.________ sowie den anderen teilweise
ebenfalls befragten Quartierbewohnerinnen und -bewohnern. Unter diesen Umständen
verletzt die Annahme von Kollusionsgefahr kein Bundesrecht im Sinne von Art. 95 BGG .

E. 5.1
Gemäss Art. 227 Abs. 7 StPO wird die Verlängerung der Untersuchungshaft jeweils für
längstens drei Monate, in Ausnahmefällen für längstens sechs Monate bewilligt. Ein
Ausnahmefall ist nur anzunehmen, wenn zum Vornherein ersichtlich ist, dass der Haftgrund
auch nach mehr als drei Monaten noch gegeben sein wird und die Strafuntersuchung zudem
innert drei Monaten nicht abgeschlossen werden kann (vgl. BGE 146 IV 279 E. 2.2 mit
Hinweisen).

E. 5.2
Die Vorinstanz hat im angefochtenen Beschluss erwogen, die Kollusionsgefahr gegenüber
E.________ bestehe bis zur Hauptverhandlung vor dem erstinstanzlichen Sachgericht. Nach
der Staatsanwaltschaft könne eine Anklageerhebung frühestens in sechs Monaten erfolgen.
So stehe insbesondere eine psychiatrische Begutachtung der Beschwerdeführerin noch aus,
wofür eine Frist bis zum 16. Januar 2023 gesetzt worden sei. Unter anderem sei auch der
Schlussrapport der Polizei noch ausstehend, mit welchem etwa im Herbst 2022 zu rechnen
sei. Anschliessend werde eine Schlusseinvernahme mit der Beschwerdeführerin
durchgeführt und die Anklageschrift ausgearbeitet. Aus diesen Gründen sei bereits im
jetzigen Zeitpunkt ersichtlich, dass die Kollusionsgefahr auch nach sechs Monaten noch
gegeben sein werde und eine Anklageerhebung zu einem früheren Zeitpunkt nicht möglich
sei. Dass die weiteren Ermittlungshandlungen entlastende Tatsachen zu Tage führen
könnten, änderten nichts an diesen zeitlichen Überlegungen. Der Beschwerdeführerin stehe
es weiterhin frei, jederzeit ein Haftentlassungsgesuch zu stellen. Die sechsmonatige
Verlängerung der Untersuchungshaft sei damit zulässig.

E. 5.3
Die Beschwerdeführerin moniert, die Vorinstanz hätte die sechsmonatige Verlängerung der
Untersuchungshaft nicht bewilligen dürfen. Eine solche Bewilligung sei nur möglich, wenn
der Haftgrund ausgeprägt sei, was vorliegend nicht der Fall sei. Ausserdem diene der
Haftgrund der Kollusionsgefahr primär der ungestörten Strafuntersuchung und nicht der
Bewahrung der richterlichen Sachaufklärung. Dass der Beschwerdeführerin ein
Tötungsdelikt vorgeworfen werde, reiche für sich allein nicht aus, um die Voraussetzungen



von Art. 227 Abs. 7 StPO zu erfüllen. Diese Bestimmung sei auf langwierige Verfahren mit
grossem Aktenumfang und diversen Zeugenbefragungen zugeschnitten, was vorliegend
nicht zutreffe.

E. 5.4
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin stellt die Rechtsprechung für die
Anwendung von Art. 227 Abs. 7 StPO keine besonderen Anforderungen an die Intensität
des Haftgrundes. Wie die Vorinstanz nachvollziehbar dargelegt hat, ist davon auszugehen,
dass die bestehende Kollusionsgefahr jedenfalls bis zur Anklageerhebung voraussichtlich
weiterhin bestehen wird und nicht vor Ablauf von sechs Monaten mit der Anklageerhebung
gerechnet werden kann. Im Übrigen könnte das vorliegende Strafverfahren aufgrund der
besonderen Schwere der Tat durchaus als komplexes, langwieriges Verfahren mit grossem
Aktenumfang und diversen Zeugenbefragungen erachtet werden. Die sechsmonatige
Verlängerung der Untersuchungshaft ist demnach nicht bundesrechtswidrig.

E. 6.1
Gemäss Art. 237 Abs. 2 StPO fallen als Ersatzmassnahmen insbesondere die Auflage, sich
nur oder sich nicht an einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Haus aufzuhalten
(lit. c), oder das Verbot, mit bestimmten Personen Kontakte zu pflegen (lit. g) in Betracht;
die Aufzählung der Ersatzmassnahmen in Art. 237 Abs. 2 StPO ist jedoch nicht
abschliessend ( BGE 142 IV 367 E. 2.1). Das Haftgericht kann zur Überwachung von
Ersatzmassnahmen ( Art. 237 StPO ) den Einsatz technischer Geräte und deren feste
Verbindung mit der zu überwachenden Person anordnen ( Art. 237 Abs. 3 StPO ). Das
Electronic Monitoring erlaubt jedenfalls zurzeit jedoch keine Überwachung in Echtzeit (vgl.
BGE 145 IV 503 E. 3.3.1) und ist daher grundsätzlich nicht geeignet, die Begehung von
Straftaten, eine Flucht oder Kollusionshandlungen zu verhindern und somit einer
bestehenden Wiederholungs-, Ausführungs-, Flucht- oder Kollusionsgefahr tatsächlich zu
begegnen (FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers
[Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 10
zu Art. 237 StPO ).

E. 6.2
Die Beschwerdeführerin macht geltend, anstelle von Untersuchungshaft hätte die
Vorinstanz bei Bejahung der Kollusionsgefahr Ersatzmassnahmen anordnen müssen.
Konkret beantragt sie die Verhängung eines Verbotes, das ehemalige Wohnquartier zu
betreten und mit gewissen Personen in Kontakt zu treten. Möglich sei allenfalls auch
Hausarrest in der Wohnung ihres Bruders. Die Einhaltung dieser Ersatzmassnahmen könne
mittels technischen Hilfsmitteln überwacht werden. Das bisherige Verhalten der
Beschwerdeführerin und insbesondere ihre Kooperationsbereitschaft liessen darauf
schliessen, dass sie sich an die Auflagen halten werde.

E. 6.3
Die Vorinstanz hat bereits im Beschluss vom 5. Mai 2022 festgehalten, dass ein Hausarrest
bei den Eltern der Beschwerdeführerin von vornherein ungeeignet sei, um die
Kollusionsgefahr zu bannen; die befürchtete Kontaktaufnahme, insbesondere zu
E.________ oder dessen Umfeld, könnte erst im Nachhinein und damit zu spät festgestellt
werden. Im angefochtenen Beschluss hielt die Vorinstanz zudem fest, eine
Kontaktaufnahme liesse sich angesichts der Vielzahl an diesbezüglichen Möglichkeiten
nicht mit Sicherheit ausschliessen. Ein Hausarrest beim Bruder der Beschwerdeführerin,



welcher in einen Loyalitätskonflikt geraten könnte, sei ebenfalls ungeeignet, um
Kollusionshandlungen zu verhindern.

E. 6.4
Soweit sich die Beschwerdeführerin überhaupt mit dem angefochtenen Beschluss
auseinandersetzt und ihrer Begründungspflicht nachkommt (vgl. Art. 42 Abs. 2 BGG ),
kann ihrer Argumentation nicht gefolgt werden. Als Ersatzmassnahme fällt der Hausarrest
bei einem Familienmitglied ausser Betracht, da insbesondere die direkte oder indirekte
Kontaktaufnahme mit den Eltern der Beschwerdeführerin vermieden werden soll. Die
Einhaltung eines Kontaktverbots zu verschiedenen Personen wäre, wie die Vorinstanz zu
Recht festhält, vorliegend kaum zu überprüfen. Unter diesen Umständen können keine
Ersatzmassnahmen anstelle der Untersuchungshaft angeordnet werden.

E. 7
Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten
werden kann. Die Beschwerdeführerin stellt ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege
und Verbeiständung für das bundesgerichtliche Verfahren. Da die gesetzlichen
Voraussetzungen erfüllt sind, kann dem Gesuch entsprochen werden (vgl. Art. 64 BGG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


